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oluti ſchri evers 7) Vor
einiger Zeit war in einem kirchenfeindlichen Blatte folgende Nachricht
zu leſen Ein Offizier an vor der Trauung und egte zu dieſem
Behufe eine Beichte ah Hiebei 0 eLI ſich auch über Beteiligung
einem Ue anzuklagen. Vom Beichtvater befragt, ob die
das uell geſetzten kirchlichen Strafen gekannt, bejahte EL dies Da
die Trauung nicht unmittelbar bevorſtand, rſuchte der Beichtvater
den Offizier, nach einer beſtimmten Zeit wiederum Iim Beichtſtuhle

erſcheinen, unterdeſſen wolle Y ſich vom zuſtändigen Ordinarius
die erforderliche Abſolutionsvollmacht erbitten In der Tat fand zur
feſtgeſetzten Stunde der Bräutigam ſich wiederum Iim Beichtſtuhle
ein Der Beichtvater aber, ſo berichtete die Zeitung, eröffnete dem
Pönitenten, daß ETL nach eiſung des Ordinariates nur Unter der
Bedingung abſolviert werden könne, wenn Urch Unterfertigung
eines Reverſes erſpreche, niemals mehr ein Uell mitzumachen. Die
umutung eines ſchriftlichen Verſprechens habe aber der Offizier
zurückgewieſen und ſei infolgedeſſen auch nich abſolviert worden.

Aus mehrfachen begreiflichen Gründen konnte in der Zeitung
keine Richtigſtellung erfolgen

Uns intereſſiert hier aber die rage Kann denn überhaupt
vo Standpunkt des kanoniſchen Rechtes aAaus vor der
Abſolution von Zenſuren eln ſchriftlicher Revers ver
ang werden?

Bekanntlich unterſcheidet man die Abſolution für den äußeren
und die für den inneren Rechtsbereich. Mit erſterer iſt regelmäßig
auch letztere gegeben, nicht aber umgekehrt. Entſprechend dem we
der enſuren iſt in der Regel die Abſolution erſt nach erfolgter
Beſſerung und nach geleiſteter oder doch ernſtlich zugeſagter enug⸗

3 gewähren. Daß man beſonders vor Aufhebung der Zenſur
PTO fOro EXterno eidliches Verſprechen der Beſſerung, etwaige Schaden⸗
erſatzleiſtung, Stellung einer Kaution, überhaupt Uhne des Unrechtes
verlangte, beziehungsweiſe noch verlangt, beweiſen zahlreiche Stellen
des COTPUS juris canonici (E 10—12, 40. 2 — 5. 3  7 255 2;
2 3. X. —35 2  7 2. VI. 5. 16 und des Tridentinums Sessio 22,
de reform. 1 Sessio 25, de reform. . 12) Vgl auch Rit Rom
lit 35 3. und Keine * angeführten Stellen zwar ſpricht
von einem ſchriftlichen Revers; doch tritt derſelbe mit den DTO fOro
Externo In Anwendung gebrachten anderweitigen Sicherungsmitteln
keineswegs In Widerſpruch erſcheint vielmehr nur als eine moderne
Modifikation erſelben. Schwierigkeiten aber hat mi der An
wendung beſonders dieſes letzteren Sicherungsmittels bei einer Ab
olution PrO fOro internO. Selbſt enn ſich bloß das forum
internum xtra-sacramentale handelt, Are die Abforderung eines
ſchriftlichen Reverſes ungehörig, denn das mit der Unterſchrift ver⸗
ſehene Aktenſtück kann nuLr zu EI in unberufene ande gelangen
und derart eine Diffamation 2. —— Vollends unzuläſſig aber
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erſcheint die Forderung eines. ſchriftlichen Reverſes 1II fOrO SACTa-
mentali, in der Beicht Gründe: Uurde eine Urkunde dem
jeweiligen Leſer ber die Beichte einer beſtimmten durch die nier.
ſchrift bezeichneten Perſon Mitteilungen machen eine per
manente ractio sigilli. Hat der Beichtvater NII allgemeinen auch
kein Recht, nach dem Namen des Pönitenten 3 orſchen 4eS würde
aber geſchehen durch Abforderung eines vom Pönitenten gezeichneten
everſes.

Und ſchließlich was Are der praktiſche en eines ſolchen
Reverſes? Als eine Urkunde, welche lediglich der Beicht ihren Ur⸗
ſprung erdan könnte ſie bei Nichteinhaltung des Verſprechen 10
niemals das u  r für eine außerſakramentale Zurechtweiſung oder
Beſtrafung bilden. Der ſchriftliche Revers 0 alſo Iim entſcheidenden
Momente nicht mehr Kraft als ein nderes in der El geleiſtetes
Verſprechen. Die Zweckloſigkeit für ſich allein Are alſo ſchon ein
wichtiger Faktor, der Forderung eines ſchriftlichen Reverſes
ſpricht Der Hauptgrund aber bleibt die Gefährdung des mts und
Beichtgeheimniſſes. Die Seelſorger und Beichtväter ſind angewieſen,
PrO foro interno 2 Uunter Verſchweigung der Namen der Bittſteller

die erforderliche Abſolutions⸗ oder Diſpenſationsfakultät einzu⸗
chreiten. Der hierin gelegene rundſa der Geheimhaltung würde
aber durch Forderung eines ſchriftlichen Reverſes wiederum umgeſtoßen.
Im Intereſſe der Geheimhaltung wurden erſt neueſtens, 23 Auguſt
1901, die biſchöflichen Kurien wiederum daran erinnert, nur ver.
ſiegelte Schreiben urch die Agenten bei der römiſchen Behörde über⸗
reichen 3u laſſen (Archiv für katholiſche Kirchenrecht 1902, I. 101
Ein Monitum der Pönitentiarie verlangte früher ſchon Itterae Ob-
signatae Suppressis nominibus eitner, Katholiſches Eherecht, 1902,
469 Die ſogenannte Lazerationsklauſel in den römiſchen Diſpens
reſkripten, derzufolge die Urkunde nach dem Gebrauche bei Androhung
von Exkommunikation zerſtör werden muß, verfolgt wenigſtens neben⸗
bei auch den Zweck der Geheimhaltung (v Scherer, R., II  . 1898,

490, 173) Ferner wird in keiner päpſtlichen Diſpens⸗ oder
Abſolutionsvollmacht PTO fOr0o interno eine olche Kaution vor⸗
geſchrieben, E wie der ſchriftliche Revers die Geheimhaltung
gefährdet. Man vergleiche die Jubiläumsbulle enedit XIV..
25 November 1749 (Benedicti Ullarium, Mechlinae 1827. VOI 7

345), die in allen Diözeſanblättern abgedruckte ꝗ

O

Ubiläumsbulle
Leo XIII., 25 Dezember 1900 iInz, Quart⸗Schr., 1901, 431
und die Jubiläumsbulle Pius X. . Febr 1904 (Ebend. 1904, 437)

Die eingangs erwähnte Zeitungsnotiz räg demnach alle An
zeichen der Unwahrſcheinlichkeit ſich öglich wäre nur, enn
der Fall ſich wirklich ereignete, daß ein Mißverſtändnis obwaltete,
indem der Beichtvater eine Vollmacht DrO f0rO intern0o an⸗

bei der biſchöflichen Kurie man aber eine absolutio DPIO
foro ERXterno E Dann Are  * * aber Sache des Beichtvaters
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5 mit der Durchführung nne zu halten und das Mißver⸗
ſtändnis aufzuklären, ſelbſt auf die Gefahr hin, nicht mehr rechtzeitig
eine zweite Antwort von der biſchöflichen Kurie zu erhalten.

Selbſtverſtändlich könnte aber der Biſchof welcher um die
Abſolutionsfakultät angegangen wird, auch verlangen, daß der Po
nitent wuLr Unter der Bedingung abſolviert werde daß PTL auch DTO
fOrO Externo Abſolution anſuche die Tatſache der
Zen ſur öffentlich (étkann i ſt War dies vielleicht unſerem
Beiſpiele der Fall? ber auch dann d noch mint nicht
der Eeln ſchriftlicher Revers abverlangt werden können; der
öniten d bloß ernſtli ver prechen müſſen ſich dem kirchlichen
Richter behufs Löſung der Zenſur für den äußeren Re erei
3 ſtellen.

Uebrigens pflegen heutzutage die Biſchöfe die b fOro intern0o
gegebene Abſolution auch pO foro CXterno gelten zu aſſen Holl
weck Die kirchlichen Strafgeſetze 1899 100f Aichner Comp IIII
oCel 1900 1 Ausgenommen ſind etwa ⁰F die Zenſur
öffentlich bekannter formeller Häreſie und Glaubensapoſtaſie ferner
die Fälle namentlicher Exkommunikation

Graz Univ Prof —1 Haring

eſtitutionspflich bei Verheimlichung, reſp
Herabminderung des Wertes des Kaufobjekte Arnulf
der ſich mit dem Handel von en Kunſtgegenſtänden und ver.
ſchiedenerlei anderen Antiquitäten abgibt bereiſt alljährlich das Land
Unt ſeinen Bedarf durch Ankauf von Artikeln dieſer Art wieder 4

Um dieſelben nun möglichſt billig zu erhalten chweigt ETL

gegenüber dem Verkäufer ber den eigentlichen Wert derſelben ganz
oder uch ſie als derart wertlo hinzuſtellen daß eS ihm atſã

1
nicht ſelten elingt durch Kunſt oder Alter wirklich wertvolle Gegen  ·  2

Um wahrenſtände Einrichtungsſtücke Bilder dgl
Spottpreis für ſich zu erwerben ſie dann den drei⸗ oder
vierfachen oder noch höheren Pre wieder zu verkaufen ſt n u
rnulſu eswegen reſtitutionspflichtig geworden?

Antwor Arnulf iſt er zur Reſtitution gehalten, falls ſein
Vorgehen beim Kaufe ern wirklich betrügeriſches und Ungerechtes iſt
Ob aber enn ſolches hier au jedesmal wirklich vorliegt, wird nun

auch Gegenſtand der ſolgenden Erörterung ſein müſſen dann

—' Die zitierte Jubiläumsbulle Benedikt XIV hatte die Ab
Derſolution von öffentlichen Zenſuren ern eigenes Verfahren feſtgeſetzt

Pönitent mußte mit Enem *  E Libell, welcher die Beſtätigung der
absolutio PrO foro intern0o durch den Beichtvater trug, bei der Pönitentiarie
Aum Löſung DPrO foro eRxterno anuchen Namentlich Exkommunizierte onnten
nur 2Ud ffectum dumtaxat indulgentiae consequendae abſolviert verden
Unter gleichzeitiger Auflage, ſich dem kompetenten Richter behufs Löſung
der Zenſur U ſtellen.


